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A 13 für Grundschullehrkräfte
Aber was ist mit den Vorklassenleitungen?

Der zu Recht gefeierte Erfoig der GEW Hessen der stufen-
rareiqen Anoleichrrno'rrnn A 12 nach A 13 bezieht sich a,;f
Grundschullehrkräfte, aber {1ir Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer, zu denen auch die Vorklassenleitungen gehören, ändert
sich nichts. Tch bin deshalb entfäuscht. dass die GEW nur
,,zwei gravierende Mängel" l<onstatierl, ,,die zu lange Stre-
ckung der Anhebung in sechs Schritten und die Besoidung
der Schulleitungen" (HLZ 9-1012023, S. 34). Von der mittel-
baren Diskriminierung, die mit dern Ausschluss der Vorldas-
senleitungen verbunden ist, ist keine Rede - leider...

Ja, es handelt sich um eine sehr kleine Gruppe innerhalb
der Gesamtgruppe der Lehrkräfte an Grundschulen und wohl
auch innerhalb der Gruppe der Fachlehrkräfte. Sie sind we-
der Seiten- oder Quereinsteigerinnen noch Fachlehrkräfte, die
in einzelnen Fächern ohne Klassenleitung eingesetzt werden.

Vorklassenleitungen wird mit der Einstellung in den
Schuldienst die Un-terrichtsbefähigung zu gesprochen u,nd.

eine Klassenleitung übertragen, die vorrangig in der Vor-
klasse erfolgt, aber auch in den Klassenstufen I und 2 mög-
lich ist. Die Leitung der Vorklasse hat einen eigenen Arbeits-
auftrag, der sowohl sozialpädagogische a1s auch didaktische
Aspekte beinhaltet. Vorklassenleitungen sind nicht schlech-
ter ausgebildet als Grundschullehrkräfte, sondern anders und
das aufgrund des besonderen Arbeitsfeldes.

Die staatliche Anerkennung als Diplom-Sozialpädagogin
oder Diplom-Sozialpädagoge mit einer angeleiteten Vorbe-
reitungszeit in der Praxis, einer schriftlichen Abschiussar-
beit und einem abschließenden Kolloquium ist die akademi-
sche Voraussetzung frir die Einstellung in den Schuldienst,
so wie Grundschullehrkräfte mit dem erfolgreich absolvier-
ten Vorbereitungsdienst ihre staatliche Anerkennung und die
erforderliche Lehramtsbefähigun g erhalten.

Bei erfolgreicherVorklassenleitung in den ersten 2,5 Jah-
ren und Empfehlung der Schulleitung beginnt ein Bewäh-
rungsaufstieg in größeren zeitlichen Abständen, der mit
schriftlichen Stundenvorbereitungen, Unterrichtsbesuchen,
Reflexionen, Würdigungsberichten und schriftlichen Beur-
teilungen einhergeht. Die Höhergruppierung von der Besol-
dungsstufe A 11 in die Besoldungsstufe A i2 setzt hier den
oben erwähnten Fachhochschulabschiuss voraus.

Die erste Generation der Vorklassenleitungen verfügte
noch nicht über diesen akademischen Abschluss. Es han-
delte sich um Jugendleiterinnen, die im Jugendleiterinnen-

seminar ihre theoretische Beflähigung erhielten. Ihnen wur-
de aurch rnit dern Abschl'-rss an der höheren Fachschu-le die
Höhergruppierung von A 11 in A 12 verwehrt - mit dem Ar-
gument des fehlenden akademischen Grades. Erst mit der
Gnindung der Fachhochschulen urd des Shrdienfachs So-
zialpädagogik konnten sie in die gleiche Besoidungsgruppe
aufsteigen wie ihre Kolleginnen und Kollegen an der allge-
meinbildenden Schule. Damit wurde dem Grundsatz Rech-
nung getragen, dass Amter mit vergtreichbaren Aufgatlen und
vergleichbarer Verantworlung auch besoldungsrechtlich ver-
-ili-^;;-, -;';-,, -;.r1. -,;.;.

Vorklassen; Ein Beitrag zu ge!ingender lnklusion

Vorklassen sind seit 70 Jahren iesier Bestarrdteil an Hes-
sens aligemeinbildenden Schulen. Vorklassenleitungen sind
gleichwerlige lvlitglieder des Kollegiums. Sie sind ihren Kol-
leginnen und Koliegen in der Schulorganisation gleichge-
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Die Leitung einer Vorklasse steilt hohe Anforderungen:
Neben den organisatorischen Aufgaben der Klassenleitung
und der intensiven Lehrtätigkeit, die auf die individuellen Be-
dürfnisse des einzelnen Kindes eingeht und gleichzeitig den
gruppendynamischen Prozess professioneli initiiert und mo-
deriert, ist die intensive Elternarbeit festerBestandteil. So fln-
den jährlich in jeder neuen Vork-lasse intensive Eiterngesprä-
che statt mit Anamnesen und individuellen Förderplänen, die
bedarfsbedingt an innerfamiliäre oder verhaltensbedingte
Probleme im Vork-lassena-llta-g angepasst r,rie-r:den.

Die Anforderungen sind ebenso hoch wie die der Grund-
schullehrkräfte, die psychosozialen Belastungen eher höher
durch erschwerte trnteraktion, persönliche und unmittelba-
re Konfrontation mit den unterschiedlichen Problemen der
Kinder und der Familien und dem Alspruch, dem Entwick-
lungsstand der Kinder in besonderem Maße Rechnutgzu1ua-
gen und ihnen einen erfolgreichen Start in der ersten Klas-
se zu ermöglichen.

In den meisten Fällen kann der besondere Förderbedarf
durch gezielte, individuelle Förderung aufgehoben werden.
Vorldassen leisten hiermit einen wesentlichen Beitra§ zum
Bildungsauftrag der allgemeinbildenden Schule und zu ge-
lingender Inklusion.

Gleicher Lohn für Eleiche Arbeit!

Jahrzehntelang drückte sich die Wertschätzung dieser Arbeit
auch darin aus, dass Vorklassenleitungen wie Grundschul-
lehrkräfte besoldet wurden - gemUiß dem Grundsatz: Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit. Mit där §efeierten Gesetzes-
änderun§ wird dieser Grundsatz nun innerhalb des Systems
Grundschule ausgehebelt. Das wollen wir nicht hinnehmen!

Susanne Leiner

Susanne Leiner ist Vorklassenleiterin und Mitglied im Ar-
beitskreis,,Pro Vorklasse".
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